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Anpassung des Richtplans; Festsetzung eines Golfplatzes in Frick und 

Hornussen

Frau Präsidentin,

Herr Regierungsrat,

geschätzte Anwesende,

Die SP – Fraktion stellt sich der Absicht des Besitzers des betroffenen 

Golfplatzes in Frick und Hornussen, seine Anlage von sechs auf neun Loch 

auszubauen, damit diese den Regeln des Schweizerischen Golfverbandes 

entspricht, nicht entgegen. Obwohl wir eigentlich der Meinung sind, dass 

der Bedarf an solchen Anlagen, in dieser Region, nach dem wir erst vor 

kurzem auch in Rheinfelden eine solche bewilligt haben und im nahen 

Ausland weitere solche Anlagen zur Verfügung stehen, gedeckt ist. Gegen 

eine eventuelle Aufnahme der sich im Gespräch befindlichen 18 Loch 

Anlage in Rheinfelden/Möhlin, im Richtplan, würden wir uns jedoch zur 

Wehr setzen. Sind doch dort die Voraussetzungen für eine weitere solche 

Anlage nicht gegeben. Bei dem vorliegenden Ausbau der Golfanlage in 

Frick/Hornussen, legen wir Wert auf die auf Seite 7 festgelegten 

Anforderungen und Massnahmen. Diese müssen zwingend in den 

nachgeordneten Verfahren speziell in der Nutzungsplanung berücksichtigt 

werden. Auch ist es uns wichtig, dass, wie es eigentlich Standart ist, dieser 

Bau von Fachleuten begleitet und kontrolliert wird. Das stark gedüngte 

Wasser der Greens muss gefasst und wieder verwendet werden. Dass der 

Golfplatz umweltfreundlich gepflegt und naturnah gestaltet werden muss, 

ist für uns selbstverständlich und soll auch durch die Fachstelle 

Bodenschutz überprüft werden. Der Golfplatz liegt am Südhang des 

Frickerbergs in dominanter Lage. Diesem Umstand gilt es Rechnung zu 

tragen. Ökologische Ausgleichsflächen sollen sich deshalb auf den gesamten 

Hang erstrecken um nicht nur ein optimales Bild sondern auch eine 

gesamtheitliche Vernetzung der Tier - und Pflanzenwelt zu ermöglichen. 

Auch ist es uns wichtig, dass die im Gebiet vorhandenen Feld- und 

Wanderwege weiterhin der Öffentlichkeit zugänglich bleiben. Mit diesen 

Bemerkungen stimmen wir der der Richtplananpassung zu und sind für die 

Festsetzung dieses Golfplatzes.
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